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RS OGH 1977/6/28 5Ob618/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1977

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z1 B

AußStrG §2 Abs2 Z6 G

AußStrG §2 Abs2 Z7 H2

AußStrG §20

Rechtssatz

Rechtsfragen hat der Außerstreitrichter immer dann zu lösen, wenn der zu beurteilende Sachverhalt klar ist oder sich

auch ohne förmliches Beweisverfahren klären läßt; im Abhandlungsverfahren hat er sich in die Disposition der

Beteiligten nur dann fürsorglich einzuschalten, wenn öffentliche Interessen dies erfordern.
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